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Die an den Seitenfronten liegenden Unterfahrten find ähnlich denjenigen an der

Grofsen Oper in Paris kreisförmig gef’taltet; doch fehlt ihnen die unmittelbare Beziehung

zum Inneren des Theaters, die dort [0 bemerkenswert iii. Es befieht zwar eine unter dem

Theater hindurchführende fahrbare Querverbindung zwifchen den beiden feitlichen Unter-

fahrten. Ihr Zweck in aber aus den uns vorliegenden Plänen nicht zu entnehmen, da

anfcheinend ein Zufammenhang diefer Durchfahrt mit dem Inneren des Theaters nicht

vorgefehen worden ift.
Mit dem vorderen Eingangsveflibül fiehen die Unterfahrten mittels grofsartiger Wandel—

hallen in Verbindung, welche zunächft in zwei Eckvefiibüle führen, von denen das Haupt—

vel‘tibül durch zwei fymmetrifch liegende zweiläufige Treppen erreicht wird. An der Aufsen—

feite der linksfeitigen, dem Publikum zugewiefenen Unterfahrt find in fehr origineller

Weife zwei zum II. und zum III. Rang führende, von einem gemeinfchaftlichen kleinen

Vorveftibül ausgehende Treppen angelegt. An der rechtsfeitigen, für die Hofequipagen

befiimmten Unterfahrt fehlen diefe Treppen. Auffallen mufs es, dafs gerade die Befucher

des I. Ranges und des Parketts von der Unterfahrt aus einer folchen unmittelbaren Verbindung
entbehren und erft den langen Weg zum vorderen Hauptvefiibül durchmeffen müffen, um

von da aus zu ihren Plätzen gelangen zu können.
Bemerkenswert ifi noch, dafs diefes eines der wenigen gröfseren Theater ift — es

nimmt nahezu denfelben Flächenraum ein wie das Hofoperntheater in Wien —, in welchem
für den Hof keine Profzeniums— oder Seitenloge, fondern nur eine grofse Mittelloge gerade

über dem Eingange zum Parterre angelegt ill.

In Bezug auf die Anordnung der Treppen, Korridore etc. zeigt das Theater mancherlei,
was jenfeits der Alpea unfehlbar mit den Bauvorfchriften kollidieren würde und —— wenigftens

jetzt —— überhaupt nicht ausgeführt werden könnte.

Die neueren englifchen Theater find ausfchliefslich Privattheater und ftehen

meiftens auf fehr befchränkten und unregelmäfsig geformten Plätzen. Hierin mögen

wohl die Eigentümlichkeiten ihrer Grundriffe ihre Erklärung finden. Diefe find

in vielen Fällen [ehr gefchickt und gewifs meiftens den praktifchen Anforderungen in

vollkommenfter Weife entfprechend; fie entbehren aber fait alle jeder architek-

tonifchen Anordnung, und deshalb entziehen fie lich auch einer Befprechung

an diefer Stelle.

7) Schlufsbetrachtung.

Im vorflehenden find diejenigen Auffaffungen und Motive eingehend behandelt

worden, welche beim Entwerfen und bei der 'Durchbildung der Grundriffe einer

Anzahl der hervorragenderen Theater dem Architekten befiimmend gewefen find.

Ihre Vergleichung wird bei Behandlung der Aufgabe des Theaterentwurfes für die

meiften der überhaupt denkbaren Fälle eine Anregung bieten; es konnte hier aber

nicht die Aufgabe fein, auch die Abmeffungen diefer Vorräume, der Treppen,

Korridore, Ausgänge etc., im einzelnen fel’tzuftellen.

Die unteren Grenzen derfelben find in ganz präzifer Form durch die Bau-

vorfchriften vorgezeichnet, deren einzelne Bef’timmungen an anderer Stelle mit

Rückficht auf die dadurch bezweckte Erhöhung der Sicherheit des Publikums

_ Erörterung finden werden. In welchen Punkten es nahe liegen möge, diefelben zu

überfchreiten, wo es gegeben fei, fie firenge einhaltend fich auf die äufserfte Knapp-

heit zu befchränken, dies zu beurteilen if’r in jedem einzelnen Falle dem Befinden

und dem Urteile des Architekten vorbehalten, wofern es nicht durch die Umfiände

von vornherein fei’cgef’cellt ii’c. Es mufs deshalb hier auch genügen, auf die in den
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genannten, im Anhange zu Kap. 10 (unter c) zum Abdruck gebrachten Bauvorfchriften

enthaltenen Einzelbef’timmungen, fowie auf die in einem der fpäteren Kapitel daran

geknüpften Erörterungen zu verweifen,
Im allgemeinen wird es felbftverflzändlich am nächften liegen, fich mit den in

den Bauvorfchriften gegebenen Mindef’tmafsen abzufinden oder doch fie nicht wefent-

lich zu überfchreiten, auch in Betreff der Beziehungen der einzelnen Teile unter—

einander die für die Entwickelung des Grundriffes wünfchenswertefte Deutung der

Vorfchriften {ich herauszufuchen; doch treten auch Fälle ein, wo dies nicht der

Aufgabe entfprechend, dagegen ein gewiffes Mafs von Luxus geboten fein würde.

Das Entwerfen eines Theaters ift eine fo vielgeftaltige und von den ver-

fchiedenften Umf’tänden in fo hohem Mafse .beeinflufste Aufgabe, dafs der Architekt

durch fie felbft in jedem einzelnen Falle nachdrücklichfi: darauf hingewiefen wird,

welchen Mafsf’tab er bei ihrer Entwickelung anzulegen habe. ‘

Eine folche Klaffifikation wird [lets fchon in den der Bauaufgabe zu Grunde

liegenden Umftänden fo fett begründet fein, dafs es vergeblich und überflüffig wäre,

darauf weiter eingehen oder gar den Verfuch machen zu wollen, eine Art von Skala

dafür aufzullellen.
In nachftehendem follen die wichtigften der Vor- und Nebenräume eines

Theaters einer vergleichenden Betrachtung unterzogen werden.

c) Wichtigere Vorräume.

1) Räume für den Dienft des Landesherrn.

Die mit dem Namen Hoftheater bezeichneten Inftitute geniefsen fait ohne Aus-

nahme ganz aufserordentlich hohe Zufchüffe von feiten der Zivillil’te des Staats-

oberhauptes. Nach den von Sachs gegebenen Zufammenftellungen betragen diefe

Zufchüffe z. B.:

für Berlin ca. 1000000 Mark (ungerechnet der Heizung und Beleuchtung);

für Wiesbaden, Hannover und Kaffel zufammen ca. zoooooo Mark;

für Wien (Hofopern- und Hofburgtheater) zufammen 1 000000 bis I 200000 Mark;

für Dresden ca. 600000 Mark (ausfchliefslich der Befoldung der Königl. Kapelle

[des Orchefters} u. f. w.).

Hiernach dürfen diefe Theater mit Fug und Recht als Privattheater der Krone

angefehen werden, in welchen dem Publikum die theatralifchen Genüffe unter dem

Kofienpreife geboten werden; denn die von ihm beigetragenen Tageseinnahmen

genügen, wie die Notwendigkeit diefer hohen Zufchüffe beweift, nicht entfernt, um

die Theater auf der hohen Stufe zu erhalten, welche der Würde des Staates ent-

fprechen. Aus diefen Verhältniffen ergibt fich naturgemäfs, dafs für den Landes—

herrn und feinen Hoffiaat eigene, vom Verkehr des Publikums gänzlich oder fo viel

als möglich abgefchloffene Zugänge, Treppen und Aufenthaltsräume gefchaffen

werden müffen. Dabei ift nicht allein jede Rückficht auf die Gepflogenheit und die

möglichlten Bequemlichkeiten der Herrfchaften zu nehmen, fondern auch den

Anforderungen der Repräfentation, fei es bei irgendwelchen offiziellen Anläffen

oder beim Befuche fremder Fürftlichkeiten, in forgfältigfter Weife Rechnung zu

tragen, und endlich mufs auch für den fog. Dienft, d. h. für die Adjutanten und das

Gefolge, ausgiebig geforgt werden, damit. diefe Perfonen lich immer in der‘ Nähe

des Fürf’ten befinden.


